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1 Zweck

Die städtische Fahrzeugpolitik dient als Grundlage für die Beschaffung, Wartung
und Nutzung der in der Verwaltung im Einsatz stehenden Fahrzeuge. Sie soll ener-
gieeffizient, kostengünstig, sowie umwelt- und sozialverträglich umgesetzt werden.
Um den Vorgaben einer nachhaltigen Entwicklung und den Zielen der 2000-Watt-
Gesellschaft gerecht zu werden, sollen die klimabelastenden Auswirkungen der
kommunalen Fahrzeugflotte möglichst gering ausfallen und längerfristig gegen Null
tendieren. Die Fahrzeugpolitik gibt normative Ziele vor, insbesondere in den Berei-
chen Technologie, Treibstoffe und Energie, Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Klima-
schutz sowie für den Umgang mit Fahrzeugen.

Die Fahrzeugkommission überprüft und aktualisiert die städtische Fahrzeugpolitik
mindestens alle vier Jahre. Dabei berücksichtigt sie die Marktentwicklung.

2 Geltungsbereich

Die Fahrzeugpolitik gilt für alle von der Stadt Zürich genutzten Fahrzeuge der Ka-
tegorien I (Personenwagen), II (Lieferwagen) und III (Lastkraftwagen). Sie ist durch
die Dienstabteilungen umzusetzen. Für Einsatzfahrzeuge der Blaulichtorganisatio-
nen (Stadtpolizei und Schutz & Rettung), Fahrzeuge der Kategorie IV (Spezialfahr-
zeuge) und übrige Fahrzeugarten sind begründete Ausnahmen zulässig.

3 Umsetzung

Die zur Umsetzung der Fahrzeugpolitik benötigte Wegleitung wird durch die Fahr-
zeugkommission laufend angepasst. Das städtische Fahrzeug-Kompetenzzentrum
unterstützt bei Bedarf die Dienstabteilungen in operativen Fragen bei der Beschaf-
fung und Bewirtschaftung der Fahrzeugflotte.

4 Bestehende Strategien

Die städtische Fahrzeugpolitik unterstützt ein effizientes, wirtschaftliches und um-
weltbewusstes Verhalten. Sie orientiert sich insbesondere an nachstehenden stra-
tegischen Vorgaben der Stadt:
- Roadmap 2000-Watt-Gesellschaft
- Masterplan Umwelt / städtische Umweltstrategie
- Masterplan Energie
- Stadtverkehr 2025
- Beschaffungsleitbild der Stadt Zürich
- Massnahmenplan Luftreinhaltung der Stadt Zürich
- Immobilienstrategie
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5 Ziele für Beschaffung, Betrieb und Entsorgung
der Fahrzeuge

5.1 Grundsätze
Der Fahrzeugbestand der Stadt Zürich soll sich auf das wirklich Erforderliche be-
schränken. Vor der Beschaffung städtischer Dienstfahrzeuge, insbesondere für
Personenfahrten, sind deshalb folgende Alternativen zu prüfen:

- Dienstvelos inkl. Elektro-Zweiräder sowie E-Cargobikes
- Benutzung des ÖV
- Car-Sharing / Miete

Um zusätzlich eine möglichst hohe Auslastung und gleichzeitig eine möglichst ge-
ringe Anzahl von Fahrzeugen zu erreichen, ist ein Pooling von Dienstfahrzeugen
einzurichten. Fahrzeuge sollen allen am Fahrzeugstandort arbeitenden Mitarbei-
tenden für geschäftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden, um eine höchst-
mögliche Auslastung und Einfluss auf die Verwendung zu erreichen. Dies gilt ins-
besondere für Fahrzeuge der Kategorie I (Personenwagen). Zugunsten der Förde-
rung der Elektromobilität werden Änderungen bei Fahrzeug-Abstellplätzen (La-
destationen) in Kauf genommen, wenn dabei kurze, zusätzliche Wegstrecken zu-
rückgelegt werden müssen (ausser bei grosser Standortgebundenheit, z. B. Blau-
lichtorganisationen).

Die Stadt Zürich nutzt ihre Marktposition bei der Beschaffung von Fahrzeugen.
Beim Entscheid ist entsprechend dem Verwendungszweck des Fahrzeugs die Va-
riante zu wählen, die bezüglich Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Wirtschaft-
lichkeit und sozialer Nachhaltigkeit am besten abschneidet. Standardisierte Fahr-
zeuge, vor allem Personen- und Lieferwagen, werden koordiniert beschafft.

5.2 Technologie, Motorisierung und Prioritäten
Die Stadt Zürich wirkt als Vorbild. Sie beschafft und betreibt Fahrzeuge mit alterna-
tiven Antriebsformen nach folgender Priorisierung und unter Berücksichtigung des
Marktes.

A-Priorität: Alternative Antriebe:
1. Elektrofahrzeuge, auch wenn diese teurer sind in der Beschaffung;
2. Gas-Fahrzeuge, betrieben mit Biogas, sind im Anschaffungspreis

mit konventionellen Antrieben vergleichbar;
3. Brennstoffzellen-Fahrzeuge1, auch wenn diese teurer sind in der

Beschaffung.

B-Priorität: Teilweise alternative Antriebe:

1 Brennstoffzellen-Fahrzeuge: Sind erst bei wenigen Anbietern verfügbar und ein eigent-
liches Tankstellennetz existiert noch nicht. Die Entwicklung schreitet indes rasch voran.
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4. Plug-In-Hybride oder Range Extender (Ergänzungsmotor zur
Stromerzeugung), auch wenn diese teurer sind in der Beschaffung;

5. BiFuel (Gas) -Fahrzeuge, die im Anschaffungspreis mit konventio-
nellen Antrieben vergleichbar sind.
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C-Priorität: Antriebe mit konventioneller Technologie (Diesel/Benzin)
6. Beschränkt alternative Antriebe:

Voll-Hybride, die auf konventioneller Technologie basieren und pri-
mär nicht mit erneuerbarer Energie betrieben werden können;

7. Nicht alternative Antriebe:
Mild-Hybride oder konventionelle Verbrenner.

Beschaffungen von Fahrzeugen der Kategorie I ohne alternative Antriebsform
(Elektro, Plug-In-Hybrid, Biogas) sind explizit zu begründen und müssen durch die
jeweiligen Dienstchefinnen und Dienstchefs bewilligt werden. Die Begründung ist
dem Fahrzeug-Kompetenzzentrum vorzulegen. Für Fahrzeuge der Kategorie II
und III gelten grundsätzlich die gleichen Prioritäten. Die Verfügbarkeit an Fahr-
zeugen mit alternativen Antrieben ist in diesem Segment noch sehr einge-
schränkt.

Unter der Voraussetzung, dass bei den Kategorien II und III in den kommenden
Jahren ein adäquates Marktangebot für alternative Antriebe entsteht und die Be-
tankungsmöglichkeiten rasch ausgebaut werden, wird nachstehende Zielsetzung
angestrebt (Beschaffungsprioriäten 1. bis 6.):

Fahrzeugbestand mit
Alternativantrieb (1. bis 6.)

Kat. I Kat. II Kat. III

per 31.12.2025 50% 30% 20%

per 31.12.2030 70% 50% 30%

Pilotversuche mit alternativen Antrieben, insbesondere mit neuen Technologien,
werden unterstützt und gefördert. Die Stadt nimmt Einfluss auf den Markt, indem
sie vor einer Beschaffung rechtzeitig ihre Bedürfnisse bekannt gibt.

Um den Anteil an Elektrofahrzeugen substantiell zu erhöhen, erweitert die Stadt an
den Standorten ihrer Dienstabteilungen nach Möglichkeit die erforderliche Ladein-
frastruktur. Sie berücksichtigt dabei unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit die ört-
lichen Gegebenheiten. Um den Nachhaltigkeitsaspekten der Eigentümervertretun-
gen gerecht zu werden, wird anhand einer Mehrjahresplanung ein künftiger Bedarf
schon frühzeitig angemeldet. Ein Elektrofahrzeug kann erst beschafft werden,
wenn die Infrastrukur zur Ladung der Fahrbatterie sichergestellt werden kann. Dies
kann auch in Form von Schnellladestationen dezentral erfolgen.

5.3 Treibstoffe
Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sind ausschliesslich mit Strom aus
100% erneuerbaren Quellen und Gas-Fahrzeuge ausschliesslich mit 100% Biogas
zu betreiben.

Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe sind nur dann zu nutzen, wenn deren
Produktion vollständig auf erneuerbaren Energien beruht und deren Herstellung
nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion (z.B. Agrar) steht. Die Nachweise
können in Form von Zertifikaten erbracht werden.
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Über den gesamten jährlichen Treibstoffverbrauch der Fahrzeugflotte (Kategorien
I - III) ist nachstehender Anteil an erneuerbaren Energieträgern anzustreben, ge-
messen anhand der Fahrleistung in Kilometern:

- per Ende 2020: 20% der Fahrleistung
- per Ende 2025: 50% der Fahrleistung
- per Ende 2030: 70% der Fahrleistung

5.4 Wirtschaftlichkeit
Beschaffung, Betrieb und Entsorgung der in den Dienstabteilungen im Einsatz ste-
henden Fahrzeuge sind wirtschaftlich zu optimieren. Für die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit sind die Lebenszykluskosten (LCC/TCO) und die Suffizienz massge-
bend. Bei Fahrzeugbeschaffungen der Kat. II - IV sind die Vorgaben der Ziffer 5.2
zu beachten, sofern die Lebenszykluskosten nicht höher als 20 % im Vergleich zum
konventionellen Antrieb sind. Unter Berücksichtigung eines vertretbaren administ-
rativen Aufwands ist die Kostentransparenz des Betriebs sicherzustellen.

5.5 Benützung, Bewirtschaftung und Verwertung
Die grundsätzlichen Belange über die Benützung der Fahrzeuge sind im «Regle-
ment über die Benützung und Vermietung von Dienstfahrzeugen (AS 172.140)»
geregelt. Der Einsatz und die Planung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ob-
liegen der jeweiligen Dienstabteilung.

Lenker und Lenkerinnen städtischer Fahrzeuge sind betreffend einer wirtschaftli-
chen, energieeffizienten und emissionsarmen Fahrweise nach Eco Drive-Richtli-
nien zu schulen. Neulenker und Neulenkerinnen haben die gesetzlich vorgeschrie-
benen Kurse rechtzeitig zu absolvieren. Zudem werden für Vielfahrer und Vielfah-
rerinnen von städtischen Fahrzeugen Kurse angeboten.

Der Lebenszyklus endet mit dem Verkauf oder der Entsorgung. Im Gebrauchtwa-
gen-Verwertungsprozess sind Vorgehen und Anforderungen geregelt, Verwertun-
gen werden transparent und marktgerecht durchgeführt.

5.6 Umwelt
Luftschadstoffe:

a. Es werden Fahrzeuge beschafft, die nach den strengsten EU-
Emissionsvorschriften (Euro- und Stufen-Normen) auf dem Markt verfüg-
bar sind, sofern eine minimale Angebotsbreite besteht.

b. Dieselbetriebene Fahrzeuge der Kat. IV sind mit einem Partikel-Filter oder
einer im Ergebnis gleichwertigen Technik zu beschaffen.

c. Bestehende Fahrzeuge sind frühzeitig zu ersetzen, wenn sie in den Kate-
gorien I und II nicht mindestens die Euro 5-Norm erfüllen oder in der Kate-
gorie III die Euro III-Norm sowie für mindestens 50 Stunden oder 100 Kilo-
meter pro Jahr im Einsatz stehen.

d. Für Fahrzeuge von Unternehmen, die Aufträge für die Stadt Zürich von
mehr als 50 Stunden pro Jahr ausführen, gelten kategorienspezifische An-
forderungen an die Luftschadstoffemissionen.
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Lärmbelastung:
a. Es sind, soweit betrieblich vertretbar, leichte Fahrzeuge zu beschaffen, die

tiefe Geräusch-Emissionswerte und in der Regel einen geringeren
Treibstoffverbrauch aufweisen.

b. Die für die Stadt im Einsatz stehenden Fahrzeuge sind mit schallgedämm-
ten Motoren (Kapselung Motor und Antriebsstrang, Unterboden, etc.) und
mit schallgedämpften Abgasanlagen nach dem neuesten Stand der Technik
zu beschaffen und deren lärmarmer Betrieb ist sicher zu stellen.

c. Es sind lärmarme und schmale Reifen zu beschaffen, damit das Rollge-
räusch möglichst tief liegt. Beim Betrieb ist auf den Reifendruck zu achten.

5.7 Energie und CO2-Emissionen
Die Dienstabteilungen ergreifen Massnahmen, um den CO2-Ausstoss und den
Energieverbrauch der Fahrzeugflotte zu reduzieren. Dabei beachten sie die Leis-
tungsaufträge und die nachfolgende Zielvorgaben für innerhalb eines Kalenderjah-
res neu beschaffte Fahrzeuge (Durchschnitt aller Neufahrzeuge).

Zielvorgaben für Personenwagen (Fahrzeuge der Kategorie I):

Ziel Jahr Typenprüfwerte2 davon
klimarelevant3nach NEFZ nach WLTP

2020 65 g CO2/km 79 g CO2/km 45 g CO2/km

2021 60 g CO2/km 73 g CO2/km 35 g CO2/km

2022 Typenprüfwerte ab 2022 werden in der Wegleitung
W11 publiziert

Zielvorgaben für Lieferwagen (Fahrzeuge der Kategorie II):

Ziel Jahr Typenprüfwerte2 davon
klimarelevant3nach NEFZ nach WLTP

2020 147 g CO2/km 178 g CO2/km 170 g CO2/km

2021 140 g CO2/km 169 g CO2/km 145 g CO2/km

2022 Typenprüfwerte ab 2022 werden in der Wegleitung
W11 publiziert

2 Typenprüfwerte: Ab 2021 erfolgt die Umstellung auf WLTP (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedure) Werte, bis dahin gelten die ausgewiesenen Werte gemäss Typen-
genehmigungen im Prüfzyklus NEFZ. Die CO2-Emissionen im WLTP Verfahren sind rund
21 % höher, die genauen Werte sind noch nicht bekannt.
3 Klimarelevante Werte: Basierend auf der WLTP Umrechung und unter Berücksichtigung
des Einsatzes von erneuerbaren Energien (Ref. Ziff. 5.3) sind die klimarelevanten CO2-
Emissionen markant tiefer. Gasfahrzeuge mit 100 % Biogas werden mit Null CO2-
Emissionen eingerechnet.
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Abweichungen von den Zielvorgaben sind im Rahmen der einzelnen Beschaffungs-
entscheide auszuweisen und zu begründen.

5.8 Soziales Engagement
Bei der Beschaffung beachten die Dienstabteilungen die Vorgaben der «Richtlinie
Soziale Nachhaltigkeit». Dazu gehören unter anderem die geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die Gleichbehandlung von
Frau und Mann.

6 Controlling

Die Dienstabteilungen erheben und pflegen die Stamm- sowie Betriebsdaten für
ihren Fahrzeugpark und stellen diese dem Fahrzeug-Kompetenzzentrum fristge-
recht zur Verfügung. Dieses erstattet der Fahrzeugkommission jährlich Bericht. Ab-
weichungen gegenüber den Sollvorgaben sind im Rahmen des Controllings zuhan-
den der Fahrzeugkommission zu begründen. Nach Absprache des Fahrzeug-Kom-
petenzzentrums mit der jeweiligen Dienstabteilung leitet diese allfällige Korrektur-
massnahmen ein.

7 Flottenstrategie der Dienstabteilungen

Die Dienstabteilungen mit grossen Fahrzeugbeständen haben eine auf die Fahr-
zeugpolitik abgestimmte Flottenstrategie. Dienstabteilungen mit kleinerem Fahr-
zeugpark ohne Flottenstrategie können sich einer Dienstabteilung mit Flottenstra-
tegie anschliessen oder sich vom Fahrzeug-Kompetenzzentrum unterstützen las-
sen.
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